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Verbringen von Schußwaffen und Munition innerhalb der Europäischen Union 

§ 37. (1) Für das Verbringen von Schußwaffen oder Munition aus dem Bundesgebiet in einen 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union stellt die Behörde auf Antrag einen Erlaubnisschein aus. 
Sofern der Betroffene im Bundesgebiet keinen Wohnsitz hat, stellt den Erlaubnisschein die nach seinem 
Aufenthalt zuständige Behörde aus. Er darf nur ausgestellt werden, wenn der Inhaber der Schußwaffen 
oder Munition zu deren Besitz im Bundesgebiet berechtigt ist und wenn eine allenfalls erforderliche 
vorherige Einwilligung des Empfängermitgliedstaates für das Verbringen vorliegt. 

(2) Die Behörde kann auf Antrag einschlägig Gewerbetreibender das Verbringen von Schußwaffen 
und Munition zu einem Gewerbetreibenden, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
ansässig ist, genehmigen. Diese Genehmigung kann mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu drei Jahren 
ausgestellt werden. Der Inhaber einer solchen Genehmigung hat der Behörde jeden Transport mit einem 
Formular spätestens zwei Tage vorher anzuzeigen. 

(3) Für das Verbringen von Schußwaffen oder Munition aus einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union in das Bundesgebiet stellt die Behörde oder - sofern der Betroffene keinen Wohnsitz im 
Bundesgebiet hat - die nach dem beabsichtigten Verbringungsort zuständige Behörde, auf Antrag eine 
allenfalls notwendige Einwilligungserklärung aus, wenn der Inhaber zum Besitz dieser Waffen oder 
Munition im Bundesgebiet berechtigt ist. Diese ist mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu zwölf Monaten 
auszustellen. 

(4) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch Verordnung festzulegen, welche 
Schußwaffen und welche Munition ohne Einwilligungserklärung der zuständigen Behörde entweder nur 
von einschlägig Gewerbetreibenden oder von jedermann aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union in das Bundesgebiet verbracht werden dürfen. Er hat hiebei mit Rücksicht auf den 
jeweiligen Berechtigtenkreis auf die mit den verschiedenen Waffen und Munitionsarten verbundene 
Gefährlichkeit Bedacht zu nehmen. Insoweit das Verbringen von Schußwaffen oder Munition nach 
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Österreich in den Geltungsbereich einer solchen Verordnung fällt, bedarf es keiner Einwilligung gemäß 
Abs. 3. 

(5) Ein auf die erteilte Erlaubnis oder Einwilligung nach den Abs. 1 und 3 bezugnehmendes 
Dokument sowie eine Gleichschrift (Ablichtung) der Anzeige an die Behörde gemäß Abs. 2 haben die 
Waffen oder die Munition bis zu ihrem Bestimmungsort zu begleiten und sind den Organen der 
öffentlichen Aufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen. 

(6) Die Behörde darf einen Erlaubnisschein gemäß Abs. 1 nur ausstellen oder die vorherige 
Einwilligungserklärung gemäß Abs. 3 nur erteilen, wenn keine Tatsachen befürchten lassen, daß durch 
das Verbringen oder den jeweiligen Inhaber der Waffen oder Munition die öffentliche Ruhe, Ordnung 
und Sicherheit gefährdet werden könnte. 

(7) In den Fällen des Abs. 2 letzter Satz ist die Behörde ermächtigt, sich von der Richtigkeit der 
Anzeigen an Ort und Stelle zu überzeugen. Hiezu ist sie befugt, jene Orte und Räumlichkeiten zu 
betreten, in denen die für den Transport vorgesehenen Waffen gelagert werden, und vom 
Gewerbetreibenden und seinen Beschäftigten die erforderlichen Auskünfte zu verlangen. Überdies ist sie 
ermächtigt, Informationen über den beabsichtigten Transport, den Behörden des 
Empfängermitgliedstaates zu übermitteln. 

(8) Die nähere Gestaltung des Erlaubnisscheines gemäß Abs. 1, der Anzeige eines Transportes 
gemäß Abs. 2 und der Einwilligungserklärung gemäß Abs. 3 wird durch Verordnung des Bundesministers 
für Inneres bestimmt. 
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